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Ign. Goldzilier.

1. R e d e n d e  u n d  s c h w e i g e n d e  I m ä m e .

Man pflegt die in der Imämlehre gebräuchlichen Termini nätik 
und sämit als speziell dem ismä‘Ilitischen System angehörige Be
nennungen zu betrachten: nätik als Titel jeder der sieben Mani
festationen des Weltintellekts, die als Führer je einer der sieben 5 
Weltzyklen von Adam bis Muhanyned b. Ismä‘11 in die Erscheinung 
getreten sind; sämit als Bezeichnung für die das Erscheinen des 
je folgenden nätik fortschreitend vorbereitenden Imäme der Zwischen
zeiten 1).

Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß jene 10 
beiden Termini, freilich mit anderer Beziehung als im ismä'ilitischen 
System, auch in der Imämlehre der gewöhnlichen Zwölfer-Schi'iten 
{al-itnä ‘aifarijja) ihre Bedeutung haben.

Nach einer Notiz bei Gähiz2), deren Text schon vor Heraus
gabe des „Thierbuches“ in größerem historischen Zusammenhange 15 
durch van Yloten veröffentlicht und bearbeitet wurde8) , soll be
sonders die SchX‘itensekte der Kumejlijja4) im Unterschied von 
anderen Parteien die Forderung gestellt haben, daß die Würde 
eines Imäm niemals vakant sein dürfe und daß sie niemals zeit
weilig durch eine stellvertretend bevollmächtigte Person eingenommen 20 
werden könne. „Jedem Zeitalter müsse ein wirklicher Imäm vor
stehen; en tw eder ein reden der oder ein s ch w e ig en d er ; denn 
es müsse ein Wahrzeichen geben, nach dem hin die Menschen ihren 
Hals recken (d. h. auf das sie als unfehlbare Lehrautorität hinauf

blicken)“ . pUt lXj bi ¿ y ü j ^ 25

LjaJI (jwlxJl lX*j 0 ,/a l\.j VwäLLi »f. Dies will sagen,

1) S. die Literatur zu meinem Artikel Asus in der Enzyklopädie des Islam.
2) K. al-hajawän, ed. Kairo, II, 98.
3) Leemans-Festschrift (Leiden 1894) 59, 7 („Worgers in Irak“).

4) Bei TA. s. v. , VIII, 104 wird sie mit den (SahrastänT
133) identifiziert.
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daß das Imämat eine unerläßliche Institution sei, eine notwendige 
Würde, deren jeweiliger Träger entweder öffentlich als solcher wirkt, 
oder aus berechtigten Gründen —  gewöhnlich wird die takijja als 
solcher bezeichnet1) —  nicht öffentlich hervorti'itt.

Man versteht freilich nicht, warum Gähiz dies gemeinschl'itische 
Dogma geradezu auf die Partei der Kumejlijja beschränkt. Es ist 
dogmatische Lehre, daß Gott für jedes Zeitalter n o t w e n d i g  einen 
Imäm einsetzt, daß die Rechtgläubigen niemals ohne Führung einer 
solchen von Gott eingesetzten unfehlbaren Autorität sein können. 
Dieser Glaubensatz folge nicht etwa aus einer hierauf bezüglichen

Belehrung sondern sie sei ein Postulat der gesunden Ver
nunft2) und folge zunächst aus der den Mu‘taziliten entlehnten 

Prämisse des _¿.LaJ: daß nämlich die Forderung Gottes,
seine Gesetze zu befolgen, unvernünftig und ungerecht wäre, wenn 
er den mukallafün nicht die Mittel angedeihen ließe, den Willen 
Gottes in untrüglicher Weise zu erkennen. Nach dem Prophetenamt 
erfolge dies durch die Anwesenheit der Lehrautorität des von Gott 
eingesetzten Imäm. Die ununterbrochene Anwesenheit eines Trägers 
dieser Würde sei also die notwendige Folge der Weisheit und 
Gerechtigkeit Gottes 8).

Daran knüpft sich die Frage: ob in diesem Sinne die Gleich
zeitigkeit zweier Imäme zulässig ist, wie dies die Zejditen für den 
Fall zugeben, daß in verschiedenen Ländern je ein anderer Imäm 
in gültiger Weise anerkannt wird. Die Zwölfer-Imämiten geben 
darauf die Antwoi't: daß wohl zwei Imäme gleichzeitig vorhanden 
sein können, aber nur unter der Bedingung, daß der eine von 
ihnen ein s c h w e i g e n d e r  Imäm (i. sämit) sei4). Was man aber 
unter dem letzteren im Gegensatz zum r e d e n d e n  Imäm (i. nätik) 
versteht, zeigt uns folgender Bericht. Als dem Imäm ‘A li b. Müsä 
al-Ridä (er ist der achte in der Zwölferreihe, derselbe dem der 
Chalife al-Ma’mün die Thronfolge zudachte) die Frage der Zulässig-

1) Vgl. diese Zeitsclir 60, 218, Anm. 4.
2) S. darüber Fachr al-dTn al-Räzi, K. muhassal afkär al-mutakaddimTn 

wal-muta’achchirln (Kairo 1323) 176. In einem neueren sclil'itischen Lehrbuch 
der Dogmatik, dem 1295 d. H. verfaßten Manär al-hudä von ‘All al-BahränT

w O
(Bombay 1320) 9: ..................

blüc ».LSI aüi.
3) Vgl. meine Vorlesungen über den Islam 236 (unter der Presse).

4) Kullni, Usül al-Käfl 103: ^lä I

bS Als hS Ali ,
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keit zweier gleichzeitiger Imäme vorgelegt wurde, gab er die soeben 
mitgeteilte Entscheidung. Auf die Bemerkung des Fragestellers, 
daß neben ‘A ll al-Ridä kein sämit vorhanden sei —  sein Sohn 
Abu öa ‘far (der nachmalige neunte Imäm Muhammed al-Takl) war 
noch nicht geboren — , entgegnete der Imäm: „Bei Gott, er wird 
aus mir jemand entstehen lassen, wodurch die Wahrheit und ihre 
Anhänger befestigt und der Trug und seine Anhänger ausgetilgt 
werden“ . Nach einem Jahr kam Abu. Ga'far zur W elt1).

Wir ersehen hieraus, daß im System der Zwölfer-Imämiten 
unter dem Ausdruck „schweigender Imäm“ der durch seine Ab
stammung und die inspirierte wasijja seines Vaters zum legitimen 
Imäm prädestinierte Nachfolger zu Lebzeiten seines Vaters, des 
aktuellen Imäm, zu verstehen sei. Er ist Inhaber aller geistigen 
Attribute der Imämnatur, also seiner persönlichen Qualität nach 
selbst bereits Imäm; aber noch kein sprechender, d. h. sich offen 
kundgebender, sondern vorerst nur noch ein schweigender, virtueller 
Imäm. Ein solcher kann mit dem Sprechenden gleichzeitig vor
handen sein. Die schfitische Exegese findet ganz unverständlicher
weise eine ausdrückliche Schriftbeziehung auf diese beiden Arten 
von Imämen in den „verlassenen Brunnen“ und „erhabenen Bui'gen“ 
(Sure 22, v. 44)3), —  exegetische Zügellosigkeit, die in der schl‘itischen 
Koranauslegung nicht zu den Seltenheiten gehört.

W ir führen noch aus dem Werke eines streng sunnitischen 
Autors8) die Anwendung des terminus imäm näpik in dem eben 
dargelegten Sinne an. Nach der Lehre der Schl‘iten ist das Auf
gebot zu einem ßeligionski'ieg nur in dem Falle zulässig und die 
Beteiligung der Gläubigen an demselben wird nur in dem Falle 
zur Pflicht, wenn ein Prophet oder ein legitimer Imäm sich an die 
Spitze desselben stellt4). Dasselbe gilt von der kriegerischen Auf-

1) KulTnl, ibid. 223: v̂ >J.äs

J l/i äJJ| ¿JJU, J. ÎäS tXJtf j j f  1JO3

j .j ! lX ä j  ¿0 lX J j .3 J J a L J l  ¿ o  O i Ü  &.J.

2) ibid. 269: (seil. q e

oi.bLU| |*L»bS!
3) Ibn Hazm, MilaI (ed. Kairo) IV, 171, 13.
4) Vgl. z. B. die Anwendung dieser Anschauung in dem hyperbolischen 

Spruch, daß eine fromme Wallfahrt zum Grabe des Husejn 20 ha£g, 20 ‘umra

und 1000 Kriegszügen gleichkomme, welch letztere ¡*W j J'-wy«
unternommen würden; bei NegefT, al-Muntachab fi-l-maratl wal-chutab (s. über 
dies Buch WZKM. XV, 330) 37. Es wird also vorausgesetzt, daß ohne Auf
gebot eines Propheten oder eines legitimen Imäm, der Krieg unberechtigt, daher 
ganz verdienstlos sei.
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lehnung gegen die unberechtigte islamische liegierung, deren Be
kämpfung man unter dem religiösen Vorwand des 
jCÜt q C unternimmt1). Ein solcher politischer Umsturz
dürfe, wie überhaupt der religiöse Krieg (gihäd) nur dann unter- 

5 nommen werden, wenn der aktuelle Imäm, der nätik „auszieht“ , 
die Auflehnung gegen die bestehenden Verhältnisse leitet; in diesem

Falle sei „das Zücken der Schwerter“ verpflichtend“ '2) U>

131.5 O Ü pLÜ5 — 3 ? . .** * (ijS (L/S
Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch das in der schl‘itischen

io Literatur dem ‘A ll gegebene Epithet o ÜdÜJ! *JlJ| diesem
Ideenkreise angehöre.

2. D e r  F ü r s t  de r  Bi e ne n .

Die Schi'iten geben dem ‘Ali den Titel: Dies
gründet sich auf die schl‘itische Deutung von Sure 16, v. 70: „Gott 

15 offenbarte den Bienen“ ; unter den Bienen sei die Prophetenfamilie 
zu verstehen; der im folgenden Vers 71 erwähnte „Trunk, der aus 
ihrem Leib kommt“ sei der Koran8). In diesem Sinne sei dann 
‘A ll der E m i r  de r  B i e n e n ;  seine Abkömmlinge die allein be
rufenen Interpreten des heiligen Buches, „in welchem Heilung für 

20 alle Menschen ist“ .
Diese Würde des ‘A ll wird in einem von den Schl‘iten und 

auch zu ‘alldischen Sympathien neigenden Sunniten gern zitierten 
Hadlt, das diese Auslegung der Koranverse zur Voraussetzung hat, 

° "mit dem Synonym bezeichnet: „Es wird nach mir eine
25 Umwälzung kommen; wenn sie eintrifft, so haltet euch fest an ‘A ll 

b. ab! Tälib; denn er ist der erste, der mich am Tage der Auf
erstehung erschauen und meine Hand berühren wird; er ist der 
große sicldik und der färük dieser Gemeinde, der zwischen wahr 
und falsch die Entscheidung gibt und er ist der Weisel der Gläubigen“

1) Beispiele in Le Livre de Mohammed ibn Toumert, Introduction 95 ff.
2) Vgl. I. Friedländer, The Ileterodoxies of the Shiites according to Ibn 

Hazm, im Journ. of Americ. Or. Soc. XXIX, 95.

3) Damlrl s. v. II, 407 ult. hiÄP KäjU^

0 .<* Jj?! Lgo oLj U jI

r ,LßJ! j§> ^ an daß *n der von Sunniten rezipierten
Version der Kreis der Ahl al-bejt in der Beziehung des Koranverses auf die
selben auf die gesamte Sippe der Banü Häsim ausgedehnt ist.
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((jOLajil y ®*)1)- Diese Bezeichnung als ja ‘süb wird in
einer Reihe verwandter Parteihadlte damit ergänzt, daß „ ‘Ali der 
ja ‘süb der Rechtgläubigen sei; hingegen sei materielles Gut (^Ul) 
der ja ‘süb der Ungläubigen (oder der Ungerechten, oder der munä- 
fikün in verschiedenen Versionen),J).

Noch in gesteigertem Sinne wird der Gottmensch ‘A ll bei den 
Nusajriern als angerufen. Fast in jedem Kapitel ihrer
zuerst vom Konvertiten Sulejmän al-Adanl veröffentlichten und auf 
Grund seiner Publikation dann von R. Dussaud bearbeiteten Liturgie 
ist diese Anrufung zu finden. Freilich erhält diese Bezeichnung 
des ‘A ll im System der Nusajrijja eine von ihrer gemeinschi‘itischen 
Anwendung verschiedene Erklärung. Die „Bienen“ , deren Emir 
der vergötterte ‘A ll ist, sind nicht mehr die ahl al-bejt oder, noch 
allgemeiner, die Gläubigen, sondern —  wie Dussaud richtig erklärt 
—  die Sterne am Himmel, deren König der als Gottheit verehrte 
Mond ist8). A l-Adanl, vor seinem Übertritt selbst Mitglied jener 
Sekte, bezieht die Bienen in diesem Epithet ‘A ll’s auf die Engel4).

Wie viele andere ‘A ll verherrlichende Sprüche hat auch ein 
Hadlt, das ihn als feiert, unter der Flagge täuschender
Isnäde in die Sammlungen orthodoxer Hadltautoritäten Eingang ge
funden5). Von den strengen Kritikern zurückgewiesen, hat es in 
der islamischen Phraseologie dennoch Fuß gefaßt. Ibn ‘Arabääh 
kann das Verständnis der Leser voraussetzen, wenn er den Namen 
‘A ll’s, ohne Nennung desselben, durch dies Epithet ersetzt0), es 
allerdings durch nähere Bestimmungen so klar umschreibt, daß ein

Mißverständnis nicht zu befürchten war: lVs*

1) Usd al-gäba V, 287; vgl. Abhandl. zur Arab. Phil. I, 196, Anm. 4. Das
selbe Hadlt wird auch im Mlzän al-i‘tidäl I, 75 s. v. Ishäk b. Bisr al-Kähili 
(in dessen Namen es bei Ibn al-Atir mitgeteilt wird) gebracht.

2) S. die Hadlte bei Sujüti, al-La’älx al-masnü'a fi-l-ahädlfc al-maudu‘a 
(Kairo, Adabijja 1317) I, 168.

3) Ilistoire et Religions des NosairTs, 59.
4) al-Bäküra al-Sulejmgnijja 21, 9; vgl. Dussaud 96, 7.
5) Vgl. die bei Sujüti, al-Durar al-muntatira (a. lt. der Fatäwl hadltijja, 

Kairo 1307) 240 angeführten Autoritäten.
6) Fäkihat al-cliulafa, ed. Frey tag 136, 4 v. u.


